
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 12 T-LRHG Schlussbestimmungen
 T-LRHG - Landesrechnungshofgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.06.2025

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. März 2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz über das Landes-Kontrollamt, LGBl.

Nr. 80/1989, außer Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten die bisher im Landes-Kontrollamt tätigen Bediensteten als dem

Landesrechnungshof zur Dienstleistung zugewiesen.

In Kraft seit 01.01.2019 bis 31.12.9999
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